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Kompensation von Arbeitsentgeltkürzungen aufgrund der 
Corona-Pandemie 
 
Nachdem die Bundesregierung im Juni beschlossen hat, auch für 2021 die 
Hälfte der Bundesanteile an der Ausgleichsabgabe zur Kompensation von 
Lohnkürzungen aufgrund des Produktionsrückgangs durch die Corona-
Pandemie zur Verfügung zu stellen (siehe Newsletter 102-2021), hat das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren 
VIII 211 Referat Integrationsamt die beigefügten Empfehlungen zur Umsetzung 
herausgegeben. 
 
Das Ministerium hat betont, dass das neue Verfahren erst gestartet wird, wenn 
die Verwendungsnachweise für das Jahr 2020 abgeschlossen sind. 
 
Die LAG WfbM bittet um Mitteilung, wenn es bei der Umsetzung zu Problemen 
kommt. In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis, dass die LAG-
Geschäftsstelle urlaubsbedingt vom 02. – 22.08.2021 nicht besetzt ist. 
 


